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Sehr geehrte Kunden, Geschäftspartner 
Leserinnen und Leser 
 
Es freut uns, Ihnen einmal mehr mit den 
folgenden Informationen einen Überblick 
über die wichtigsten Neuerungen zu geben. 
 
 

Wir ziehen um 
 
Duensstrasse 1, Düdingen 
 
Am 23. Juli 2007 können wir unsere neu-
en Büroräume an der Duensstrasse 1 in 
Düdingen beziehen. 
 

 
 

Unsere neue Adresse für sämtliche Korres-
pondenz lautet: 
 
axalta Treuhand AG 
Duensstrasse 1 
Postfach 15 
3186 Düdingen 
 
Mit dem Umzug ändern sich ebenfalls unse-
re Telefon- und Fax-Nummern. Bereits heu-
te sind wir unter folgenden Nummern er-
reichbar: 
 
Tel: 026 505 11 11 
Fax: 026 505 11 12 
 

Besucher-Parkplätze befinden sich direkt 
vor dem Haus. Weitere öffentliche Park-
möglichkeiten befinden sich gegenüber dem 
Begegnungszentrum. 
 
Vorankündigung 
 
Die offizielle Eröffnungsfeier aller Geschäfte 
der Duensstrasse 1 findet am Donnerstag 
11. Oktober 2007 statt.  
 
Am Freitag 12. und Samstag 13. Okto-
ber 2007 laden wir Sie zum Tag der offe-
nen Tür ein. 
 
Wir freuen uns, Sie in unseren neuen 
Räumlichkeiten zu begrüssen. 
 
 

Neuerungen im  
GmbH-Recht  
 
Aufgrund einer grundlegenden Reform des 
GmbH-Rechts wird diese Gesellschaftsform 
zusätzlich an Bedeutung gewinnen. Sie wird 
einfacher und flexibler ausgestaltet und 
könnte möglicherweise die AG als bedeu-
tendste Gesellschaftsform für KMU ablösen.  

Nachfolgend erläutern wir Ihnen die wich-
tigsten Änderungen und Neuerungen, 
die am 1. Januar 2008 in Kraft treten: 

• Gründung und Aufrechterhaltung der 
GmbH mit nur 1 Person zulässig (bisher 
mindestens 2 Personen nötig). 

• Gesellschafter sind weiterhin im Handels-
register eingetragen. 

• Nebst wirtschaftlichem ist auch ein 
nichtwirtschaftlicher Zweck erlaubt. 
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• Stammkapital: mind. CHF 20'000 muss 
voll einbezahlt sein (bisher war es 
möglich nur 50% einzubezahlen); keine 
obere Limite des Stammkapitals (bisher 
max. CHF 2 Mio.)  

• Der Mindestbetrag pro Stammanteil be-
trägt neu CHF 100.- statt CHF 1'000.-. 

• Durch die vollständige Einzahlung des 
Stammkapitals entfällt die Solidarhaf-
tung unter den Gesellschaftern. 

• Übertragung der Stammanteile ist 
neu mit schriftlicher Abtretungsverpflich-
tung möglich (keine öffentliche Beurkun-
dung mehr); der Besitz von mehreren 
Stammanteilen ist möglich (bisher nur 
ein Anteil pro Gesellschafter). 

• Nachschusspflichten und Nebenleis-
tungspflichten können neu max. den 
doppelten Nennwert betragen und sind 
für jeden Stammanteil individuell fest-
legbar. 

• Die Rechnungslegungsvorschriften sind 
neu analog dem Aktienrecht mit der 
Pflicht zur Zustellung des Geschäfts- und 
Revisionsberichtes. 

• Auskunfts- und Einsichtsrecht der Ge-
sellschafter: Wenn die GmbH keine 
Revisionsstelle hat, können die 
Gesellschafter uneingeschränkte Einsicht 
verlangen. Wenn eine Revisionsstelle 
vorhanden ist, kann nur beschränkt 
Einsicht genommen werden, bei 
Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses.  

• Klare Abgrenzungen der Kompetenzen 
von Generalversammlung und Ge-
schäftsführung (z.B. ist die GV zuständig 
für die Festsetzung der Entschädigung 
der Geschäftsführer). 

• Die Geschäftsführung muss nicht mehr 
zwingend Gesellschafter sein; diese kann 
neu auch an Dritte vergeben werden.  

• Die jährliche Meldung der Gesellschafter 
an das Handelsregister entfällt. 

• Der Vorsitzende hat an der Gesellschaf-
terversammlung den Stichentscheid. 

• Die Gesellschaft muss durch eine Person 
vertreten werden können, die Wohnsitz 
in der Schweiz hat. Dies kann neu auch 
ein Geschäftsführer oder Direktor sein.  

• Revisionspflicht: Ordentliche Revision 
nur bei grossen GmbHs; eingeschränkte 

Revision bei den meisten GmbHs; Der 
Verzicht auf eine Revisionsstelle ist mög-
lich sofern nicht mehr als 10 Vollzeitstel-
len vorhanden sind und sämtliche Gesell-
schafter auf eine Revisionsstelle verzich-
ten (analog neuem Revisionsgesetz). 

• Statuten mit gesetzlich notwendigem 
Inhalt müssen innerhalb der zweijähri-
gen Übergangsfrist angepasst werden.  

 

Handlungsbedarf bei den bestehenden 
GmbHs: 
 
• Anpassung der Statuten  

• Evtl. nachträgliche Einzahlung des ge-
samten Stammkapitals  

• Übergangsfrist zwei Jahre 

 

Wir beraten Sie gerne und suchen ge-
meinsam mit Ihnen die optimale Lö-
sung. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! 

 
 

Personelles 
 
 
Tanja Grossrieder 
 

 

 
 
ist seit dem 01.02.2007 unsere freundliche 
Stimme am Telefon. Sie absolvierte die 
3jährige KV-Lehre bei der Firma Collano 
Xiro AG in Schmitten. 
 
Sie ist zuständig für das Sekretariat und die 
Immobilien-Verwaltung (Vermietung). 
 
Wir heissen Sie in unserem Team willkom-
men und wünschen Ihr viel Freude an Ihrer 
neuen Aufgabe. 


